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Anteil Allokation in €
allokiert 100,0% 250.000.000,00                                                                                                      
nicht allokiert * 0,0% -                                                                                                                            

Anteil Allokation in €
Allokation "social" 17,1% 45.283.407,82                                                                                                        
Allokation "green" 82,9% 219.532.280,26                                                                                                      
nicht allokiert * 0,0% -                                                                                                                            
Überallokation 5,9% 264.815.688,08                                                                                                      
* bis zum 31.12.2025 

Tab.2 Allokation des Sustainable Schuldscheins 2025 der LHH (unterteilt nach "social" und "green")
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* aus dem Sustainable Schuldschein (nach Maßgabe des Rahmenwerks für nachhaltige Finanzierungen der LHH 2025)

** Gebäude unterschreitet die Anforderungen an den Primärenergiebedarf des Niedrigstenergiegebäudestandards (NZEB) um mindestens 10 
%. Dies entspricht gemäß GEG 2020 (vor 01.01.2023) einem Effizienzgebäude-Kennwert = EG 65 und gemäß GEG 2020 (ab 01.01.2023) 
einem Effizienzgebäude-Kennwert = EG 45. Basierend auf der „Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EBPD)“ wurde 
der Niedrigstenergiegebäudestandard in den Anforderungen des GEG 2020 (Gebäudeenergiegesetz) umgesetzt. Weitere 
Nachhaltigkeitskriterien können zusätzlich zutreffen. 

*** Gebäude mit einer primärenergetischen Unterschreitung der zur Bauantragsstellung geltenden gesetzlichen Anforderungen (EnEV 2016 
oder GEG 2020) von mindestens 10 %. 

**** Gebäudesanierung entspricht den geltenden Anforderungen für größere Sanierungen, wie sie in der Richtlinie über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EBPD), auf der Grundlage des in der EnEV 2016 definierten kostenoptimalen Niveaus, definiert 
sind. 

Ganzheitliche Sanierungsmaßnahme führt zu einer relativen Verbesserung des Primärenergiebedarfs des bestehenden Gebäudes um 
mindestens 30 % im Vergleich zum Primärenergiebedarf vor der Sanierung. 

Erfüllung des Passivhausstandards mit einem Heizwärmebedarf von ≤ 15 kWh/m2 

Renovierungen/Sanierungen, die eine Reduzierung des Endenergieverbrauchs bzw. -bedarfs von min. 30% erreichen und darüber hinaus 
dazu führen, dass ein Endenergieverbrauchs- bzw. -bedarfsniveau erreicht wird, das im Einklang mit den Klimazielen der EU steht. 

 



 

  

 



 

  



 

  



 

  

 



 

  

 
 

* Erwartete Energieeinsparungen in kWh p.a. auf relevante Flächen jeweils auf Tsd. abgerundet

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


